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BFW-Ortschaftsratsfraktion Wettersbach 
 

Vorlage Nr.: 150 

Verantwortlich:  

Dienststelle: OV 
 Wettersbach      

 
Ergänzungsantrag zum Antrag der CDU/FW-Fraktion zur zukünftigen Nutzung 
Bauhof Wettersbach, Wiesenstraße 38 nach Umzug des Bauhofes 
 

Gremium Termin TOP ö nö 

Ortschaftsrat Wettersbach 15.12.2021 4.2 x  

Kurzfassung 

 

Der Antrag wird zunächst im Bauausschuss des Ortschaftsrates vorberaten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Finanzielle 
Auswirkungen 

Gesamtkosten  
der Maßnahme 

Einzahlungen | Erträge 
(Zuschüsse und 
Ähnliches) 

Jährliche laufende Belastung  
(Folgekosten mit kalkulatorischen Kosten 
abzüglich Folgeerträge und Folgeeinsparungen) 

Ja ☐ Nein x 
   

Haushaltsmittel sind dauerhaft im Budget vorhanden 

Ja ☐ 

Nein ☐ Die Finanzierung wird auf Dauer wie folgt sichergestellt und ist in den  
     ergänzenden Erläuterungen auszuführen: 

 ☐ Durch Wegfall bestehender Aufgaben (Aufgabenkritik) 

 ☐ Umschichtungen innerhalb des Dezernates 

 ☐ Der Gemeinderat beschließt die Maßnahme im gesamtstädtischen Interesse und  
     stimmt einer Etatisierung in den Folgejahren zu. 

CO2-Relevanz: Auswirkung auf den Klimaschutz 
Bei Ja: Begründung | Optimierung (im Text ergänzende Erläuterungen) 

Nein ☒ 

 

Ja ☐ positiv ☐ 

 negativ ☐ 

geringfügig ☐ 

erheblich ☐ 

IQ-relevant Nein ☐ Ja ☒ Korridorthema:  

Anhörung Ortschaftsrat (§ 70 Abs. 1 GemO) Nein ☐ Ja ☒ durchgeführt am  15.12.2021 

Abstimmung mit städtischen Gesellschaften Nein ☐ Ja ☐ abgestimmt mit  
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Ergänzende Erläuterungen 
 
 
Ergänzend zum Antrag der CDU/FW-Ortschaftratsfraktion beantragt die BFW 
Ortschaftsratsfraktion zu prüfen, inwieweit die Räumlichkeiten des Bauhofes Wettersbach 
auch für Vereine zur Verfügung gestellt und genutzt werden können. Des Weiteren wird angeregt 
eine Prüfung zur zukünftigen Nutzung als Kinder- und Jugendräume/-gelände 
vorzusehen. 
 
Die Ortsverwaltung schlägt auf Grund der gestellten Anträge der Ortschaftsratsfraktionen vor, auf 
Grundlage des bestehenden Bebauungsplanes und der hierin definierten Ziele, die Angelegenheit 
zunächst im Bauausschuss des Ortschaftsrates vorzuberaten. Überlegungen aus der Mitte des 
Ortschaftsrats könnten somit in eine Überplanung / Nutzungsänderung des Gebietes einfließen. 
 


	erläuter

